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8. Veranstaltungen (Turniere, Schauen, Lehrgänge) 
 
Veranstaltungen, bei denen Pferde aus unter-
schiedlichen Ställen, verschiedenen Regionen 
und Kreisen zusammen treffen, stellen ein be-
sonderes Risiko für die Verbreitung anstecken-
der Krankheiten dar. 
 
Grundsätzlich ist Pferden, die an einer anste-
ckenden Krankheit leiden oder die sich in Ge-
sundheitsbeobachtung befinden, eine Teilnahme 
an Pferdeleistungsschauen untersagt (LPO § 66, 
6.6). Kommt es zum Ausbruch einer anstecken-
den Erkrankung (z. B. Druse oder Herpes) dürfen 
neben den betroffenen Pferden auch die übrigen 
Pferde des Betriebes zu keinem Turnier oder ei-
ner ähnlichen Veranstaltung gebracht werden. 
Diese Maßnahme kann teilweise auf Unmut sto-
ßen, ist aber essentiell, um eine Weiterverbrei-
tung der ansteckenden Krankheit zu verhindern. 
Auch wenn ein Pferd augenscheinlich gesund er-
scheint, kann es dennoch den ansteckenden 
Keim in sich tragen und ihn, auf direktem oder in-
direktem Wege, auf die übrigen Pferde des Tur-
nieres übertragen. Bevor der Tierarzt Entwar-
nung gibt, dass alle Pferde des Stalls wieder ge-
sund sind, sollte also zum Wohle und der Ge-
sundheit aller Pferde auf Turnierstarts und ähnli-
ches verzichtet werden. 
 
Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen kann es auf 
Veranstaltungen zur Verbreitung von Krankheits-
erregern kommen. Um dieses Risiko möglichst 
gering zu halten, tragen sowohl die Teilnehmer 
wie auch der Veranstalter zusammen mit seinem 
Team, eine große Verantwortung. 
 
Bevor es zum Turnier oder zu einer ähnlichen 
Veranstaltung losgeht, empfiehlt es sich für jeden 
Reiter, die Fragen der folgenden Checkliste 
durchzugehen: 
 
• Ist mein Pferd gemäß den geltenden Impf-

bestimmungen geimpft? Informationen zum 
Thema Impfung und zu den vorgeschriebenen 
Impfungen gibt es im Kapitel14. 

• Ist aktuell und auch in den letzten Wochen 
weder mein Pferd noch ein anderes Pferd des 
Betriebes an einer ansteckenden Krankheit 
erkrankt gewesen? 

• Zeigt sich mein Pferd am Morgen des Turniers 
fit und aufmerksam? 

• Hat es gefressen? 

• Ist die Körperinnentemperatur im normalen 
Bereich? 

• Sind Veränderungen, wie z. B. Nasenausfluss 
oder Durchfall, festzustellen? 

 
Fallen die Antworten auf die Fragen der Check-
liste positiv aus, steht der erfolgreichen Teil-
nahme am Turnier, Lehrgang oder Ähnlichem 
nichts mehr im Wege. 
 
Angekommen auf der Veranstaltung, kann auch 
vor Ort einiges getan werden, um eine mögliche 
Krankheitsverbreitung zu verhindern. Die Liste 
zeigt Punkte auf, wie die Hygiene auf dem Tur-
nier verbessert werden kann: 
 
• Ein direkter Kontakt zwischen Pferden sollte 

unbedingt vermieden werden, damit Keime 
nicht von einem auf ein anderes Pferd über-
tragen werden können. 

• Zudem ist es wichtig, nur die eigens mitge-
brachten Utensilien, wie Decken und Eimer, 
zu nutzen, um einer indirekten Krankheits-
übertragung auszuweichen. 

• Werden Pferde gefüttert, ist es wichtig, dafür 
das eigene Futter (Heu und Kraftfutter) mitzu-
bringen. Das Pferd und seine Verdauung sind 
nicht nur an dieses Futter gewöhnt, sondern 
das Pferd kann über ungewohntes Futter 
auch fremde Keime aufnehmen. 

• Beim Befüllen von Tränkeimern ist es sinnvoll, 
dass der Wasserschlauch, mit dem der Eimer 
befüllt wird, nicht in den Eimer gelegt wird  
oder diesen berührt, da die Außenseite des 
Wasserschlauches oft ein Keimreservoir dar-
stellt. Ein Tabu stellen beispielsweise Tonnen 
oder Badewannen dar, aus denen mehrere 
Pferde trinken oder das Wasser abgeschöpft 
wird. 

• Grundsätzlich sollte auch auf Veranstaltun-
gen das Tränkwasser in der Qualität Trink-
wasser entsprechen. 

 
Auch von Seiten des Veranstalters und seines 
Teams kann einiges getan werden, um die Hygi-
ene zu verbessern. Die Punkte der nachfolgen-
den Checkliste zeigen wichtige Aspekte auf: 
 
• Werden Pferde im Rahmen der Veranstaltung 

aufgestallt, ob in Stallzelten oder in festen 
Stallgebäuden, sollten diese vor der Ankunft 
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und nach dem Verlassen der Pferde gereinigt 
und desinfiziert werden. Insbesondere in 
Stallzelten werden viele verschiede Pferde 
aus unterschiedlichen Regionen oder sogar 
Ländern beherbergt. Krankheitserreger kön-
nen beispielsweise über anhaftenden Kot  
oder Nasenausfluss von Pferd zu Pferd über-
tragen werden. 

• Grundsätzlich können im Mist Erreger anste-
ckender Krankheiten vorhanden sein, die von 
erkrankten Pferden ausgeschieden wurden. 
Es empfiehlt sich daher, das Abfegen der An-
hänger auf dem Parkplatz zu verbieten, um 
eine Verteilung des Mistes, und damit auch 
der Krankheitserreger, zu verhindern. Wird 
vom Veranstalter ein Bereich zum Sammeln 
des Mistes, wie es beim Vorhandensein von 
Stallzelten auch üblich ist, bereitgestellt, sollte 
dieser so gelegen sein, dass der Personen- 
und Pferdeverkehr auf dem Turnier nicht da-
ran vorbei führt. 

• In bestimmten Bereichen des Turnierplatzes 
spielt die Möglichkeit der indirekten Krank-
heitsübertragung eine besonders wichtige 
Rolle. Dazu gehört beispielsweise, falls vor-
handen, die Waschbox oder -ecke. Pferde 
sollten Wände hier nicht berühren und Äppel 
sind sofort zu entfernen. Auch kann eine  
Desinfektion nach Abschluss des Turnierta-
ges helfen, die Verbreitung von Keimen zu 
verhindern. 

 
• Auch gilt es, auf dem Turnierplatz Bereiche 

festzulegen, zu denen Besucher keinen Zu-
gang haben. Hierzu gehören Stallungen oder 

der Parkplatz, auf dem Gespanne oder Trans-
porter parken. Ebenso sollte das Streicheln  
oder Füttern der Pferde nicht erlaubt sein. 
Diese Maßnahmen helfen, dass Krankheitser-
reger nicht über den Menschen von einem auf 
ein anderes Pferd übertragen werden. Für 
Hunde sollte auf dem Turnierplatz ein Leinen-
zwang herrschen, da auch sie z. B. über die 
Pfoten oder das Fell Krankheitserreger von ei-
nem Pferd zum anderen tragen können. Mit 
Hilfe von Schildern können auf dem Turnier-
platz Zugangsbeschränkungen, die Anlein-
pflicht für Hunde oder das für Besucher gel-
tende Fütterungsverbot kenntlich gemacht 
werden. 

 
Eine schwierige Problematik, mit der Turnierrei-
ter und Veranstalter oftmals konfrontiert sind, ist 
der Umgang mit ansteckenden Krankheiten wie 
Herpes und Druse. Nützliche Hinweise finden 
sich in dem speziell für diese Situationen entwi-
ckelten Merkblatt „Hinweise zum Umgang mit 
nicht gesetzlich geregelten Infektionskrankhei-
ten“ (siehe Kapitel 16 Nützliche Links). Im Falle 
von Herpes und Druse gibt es keine gesetzlichen 
Regelungen, wie im Falle eines Ausbruchs ge-
handelt werden sollte. 
 
Kursieren ansteckende Krankheiten, muss der 
Veranstalter die schwierige Frage abwägen, ob 
das geplante Turnier abgesagt werden sollte  
oder weiter stattfinden kann. 
 
Sind Pferde auf der Anlange, auf der die Veran-
staltung stattfinden soll oder in der direkten und 
unmittelbaren Umgebung von einer anstecken-
den Krankheit betroffen, ist es empfehlenswert, 
die Veranstaltung abzusagen, um eine weitere 
Verbreitung zu verhindern. Auch wenn mit der 
Absage die oftmals mehrere Monate andauern-
den Vorbereitungen und große Mühen hinfällig 
werden, ist eine solche Absage notwendig, um 
die Gesundheit aller Pferde zu schützen. 
 
Sind in der gesamten Region in einiger Entfer-
nung zum Ort der geplanten Veranstaltung, ledig-
lich einige wenige Fälle einer ansteckenden 
Krankheit aufgetreten, kann die Veranstaltung in 
der Regel weiterhin stattfinden. Werden in dem 
von der ansteckenden Krankheit betroffenen 
Pferdebetrieb Hygienemaßnahmen getroffen und 
eine Quarantäne, bei der kein Pferd den betroffe-
nen Betrieb verlässt und auch kein weiteres Pferd 
hinzukommt, eingehalten, ist das Risiko einer 

So sollte es nicht sein! Beim Befüllen des Ei-
mers darf der Wasserschlauch den Eimer 
nicht berühren. 
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weiteren Verbreitung der Krankheit als eher ge-
ring einzuschätzen. 
 
Gleichzeitig kann es aber hilfreich sein, von Sei-
ten des Veranstalters ein tierärztliches Gesund-
heitszeugnis für jedes teilnehmende Pferd zu ver-
langen. Das Gesundheitszeugnis des Pferdes 
wird zeitnah vor der Veranstaltung (idealerweise 
innerhalb von 48 Stunden) nach der Untersu-
chung des Pferdes durch den Tierarzt ausge-
stellt. In dem Zeugnis attestiert der Tierarzt, dass 
das Pferd zum Zeitpunkt der Untersuchung frei 
von feststellbaren Krankheitsanzeichen war. Al-
ternativ kann auch eine Erklärung des Reiters 
zum Gesundheitsstatus des Pferdes und des 
Herkunftsstalls durch den Veranstalter verlangt 
werden. Durch die Pflicht eines solchen Doku-
ments wird nicht nur die Aufmerksamkeit des Rei-
ters verstärkt auf den Gesundheitsstatus des 
Pferdes gelenkt, sondern gleichzeitig auch da-
rauf hingewiesen, dass nur gesunde Pferde aus 
unauffälligen Reitställen an der Veranstaltung 

teilnehmen dürfen. Allerdings darf nicht verges-
sen werden, dass die genannten Maßnahmen 
keinen sicheren Schutz vor der ansteckenden 
Krankheit erzielen können, da augenscheinlich 
gesunde Pferde den Keim in sich tragen und un-
ter den übrigen Pferden verbreiten können. Den-
noch sollte das Verlangen eines Gesundheits-
zeugnisses als Teilnahmevoraussetzung für Tur-
niere als Ausnahmeregelung betrachtet und nicht 
grundsätzlich verlangt werden. 
 
Eine weitere sinnvolle Maßnahme, die getroffen 
werden kann, wenn eine ansteckende Krankheit 
in der Umgegend kursiert, ist die Durchführung 
von Siegerehrungen ohne Pferde. Vorteile einer 
solchen Regelung sind die Reduzierung des di-
rekten Kontakts von Pferden untereinander so-
wie des Kontaktes der Menschen zu den Pfer-
den. So kann das Risiko einer direkten und indi-
rekten Krankheitsübertragung verringert wer-
den. 

 
 

9.  Transporte 
 
Auch beim Transport von Pferden gibt es einiges 
zu beachten, um dem Pferd den Transport nicht 
nur so angenehm wie möglich zu gestalten, son-
dern auch, um gute hygienische Bedingungen zu 
schaffen. 
 
Große Aufmerksamkeit sollte dem Transportmit-
tel gewidmet werden, ganz gleich, ob es sich da-
bei um einen Anhänger oder einen kleineren oder 
größeren Transporter handelt. Es sollte selbst-
verständlich sein, dass der Anhänger oder Trans-
porter nach jedem Transport von zurückgebliebe-
nem Futter, Äppeln und verschmutzter Einstreu 
befreit wird. Zudem ist eine regelmäßige Reini-
gung und Desinfektion des Transportmittels zu 
empfehlen. Zusätzliche Informationen zu diesem 
Thema finden sich im Kapitel 5.5. 
 
Am Tag des Transports sollte der Anhänger sau-
ber und frisch eingestreut sein. Das Heunetz ist 
mit staubarmen und gegebenenfalls nassem Heu 
gefüllt. 

Während der Fahrt ist auf eine ausreichende Be-
lüftung des Anhängers zu achten. Bei längeren 
Fahrten sollten regelmäßige Pausen eingelegt 
werden, in denen das Pferd die Gelegenheit hat, 
mit dem Kopf am Boden zu fressen. So können 
eingeatmete Keime einfacher abgeschnaubt wer-
den und einem „Reisefieber“ (sogenanntes Ship-
ping fever) vorgebeugt werden. 
 
Bei der Planung von Transporten gilt es zu ver-
meiden, dass Pferde aus verschieden Ställen  
oder auch Pferde unterschiedlicher Altersklas-
sen, beispielsweise das routinierte Turnierpferd 
und der Youngster von der Weide, gemeinsam 
transportiert werden. 
 
Kranke Pferde oder hochtragende Stuten dürfen 
nicht transportiert werden! Eine Ausnahme da-
von bilden Transporte zum Tierarzt oder zu einer 
Klinik zum Zwecke der Untersuchung und Be-
handlung des erkrankten Pferdes. 
 


